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 Veröffentlicht am 08.03.1965

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Es ist eines Rechtsanwaltes unwürdig, wenn er den Interessen seiner Partei mit einer Drohung zum Durchbruche

verhelfen will. Ein Schreiben an den Gegenanwalt, das einen unstatthaften Einschüchterungsversuch im Interesse des

Klienten darstellt, bildet die Disziplinarvergehen der Berufsp9ichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre und

Ansehen des Standes.
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